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GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG 

Reiniger 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

  

 H318 Verursacht schwere Augenschäden 

 H319 Verursacht schwere Augenreizung 

 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

 H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 

 
 

 

 Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der  

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 

 Für ausreichende Lüftung sorgen. 

 Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. 

 Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 

 Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien 

   sind anzuwenden. 

 Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. 

 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

 Arbeitskleidung tragen 

 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes  

   Tragen. 

 Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern. 

 Produkt nur in Originalverpackung und geschlossen lagern. 

 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

 Dicht schließende Schutzbrille. (EN 166) 

 Schutzhandschuhe aus Nitril (EN 374) 

 Schutzhandschuhe aus PVC (EN 374) 

 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 

 Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder  

   Ölsperren). 

 Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. 

 Nicht unverdünnt in die Kanalisation gelangen lassen. 

 Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den 

  Boden vermeiden. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Betriebsanweisung 

Easy Quick 
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VERHALTEN IM GEFAHRENFALL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Unbeabsichtigtes Freisetzen / Auslaufen: 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, 
Universalbinder) aufnehmen. 

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung  

behandeln. 

 

 Feuerwehr Schutzmaßnahmen:  

    Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 

    Explosions- und Brandgase nicht einatmen.  

    

Bei Brand geeignetes Atemschutzgerät benutzen.  

Vollschutzanzug tragen. 

 

 

ERSTE HILFE 

 

 Ruhe bewahren 

 Ersthelfer heranziehen, Erste Hilfe leisten 

 Notruf: 112 

 Unfall melden, Unfallmeldung erstellen. 

 

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Nach Einatmen 

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Für Frischluft sorgen. 

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 

Nach Hautkontakt 

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. 

Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. 

Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen. 

Nach Augenkontakt 

 Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 

Datenblatt mitführen. 

Nach Verschlucken 

 Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Sofort Arzt hinzuziehen.  

 Datenblatt mitführen. 

Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Vergiftungssymptome können auch erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb 
ärztliche Überwachung mindestens bis 48 Stunden nach dem Unfall. 
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SACHGERECHTE ENTSORGUNG 

 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Zum Beispiel geeignete Verbren-
nungsanlage. Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern. 
 
Abfallschlüssel Produkt 200130 
Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle 
sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen; 
Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01); Reinigungsmittel mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 20 01 29 fallen 
 
Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung 

 
 

Datum: 01.01.2018 
Prüfung nach 12 Monaten 
Änderung bei Bedarf durch IMS Services 

IMS Services Dienstleistungen 

 


